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Abkommen

W zwischen

dem Land Schleswig-Ho.ls_tein„ L ' " . ` ' - '
vertreten durch den Ministerpräsidenten des Landes Sohieswig-Holstein,
dieser vertreten durch das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des
Landes Schleswig-Holstein, V L 1 . .
in Kiel' ~ 1 '

M , und

dern Land Niedersachsen, ' L ' ` _.
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsid_enten, _
dieser vertreten durch das Niediersachsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, W F L ~ _ - _ ` `
in Hannover. ` i ` `

» Artikel 1 -
›.

' . .~

ı 1

' 'I .

Das Abkommen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem Land Niedersach-
sen vom 14, Oktoberl4, Dezember 1,954 in der Fassung des Artikeis 1 des Abkom-
mens zwischen_dern Land Schleswig-Holstein Lir1d_dem Land Niedersachsen vom
7./25. Juni 2002 wird wie folgt neu gefasst: . . . ~

iši¿

Bergbehürde fiir das Land Sohleswig~HoIstein ist das Landesamt fili|r.Ber'gbau, En_er~
gie und .Geologie (nachfolgend: Landesamt). , _ . '

ı
J _

Die Faeh_aufsicht über das Landesamt übt das Ministerium für Wissenschaft Wirt- '
schaft und Verkehr des Landes Schleswig!-_leistein aus, soweit das Landesamt als
Bergbehörde für -das Land Schleswig-Holstein tätig wird-. Das Ministerium für Wis-
senschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein ist insoweit be«
reßhtigt. wm Landesamt
U,nig_1jLf§_g§ÀI1„¬§à,[1,z_L,1jg[5;i_ Das Ministerium ist allen 'bereo¿tiš¿ in"'@fiši*i]`¿'gj'sberishte
Einsicht zu 'nehmen oder an Prüfungen tei|zunehı¬ne'n, - ` `

Die Dienstatrfsioht obliegt 'dern Niedersächsischen Ministeriurn für Wirtsshaı°t,. Arbeit
und Verkehr.. ' .
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§3

(1} Die persönlichen und sachlichen Kosten für das Landesamt trägt das Land Nie« _
dersachsen. Das Land Schleswig-Holstein leistet dem Land Niedersachsen einen -_
jährlichen VerWa'ltungskostenbeitrag. _ i ' _ -

_ (2) Der Verwaitungskcstenbeitrag wird vom Landesamt nach dem 'Ergebnis der
Kosten- und, Leistungsrechnung ermittelt.. Das Land Schleswig-Holstein leistet bis
zum 30.. Juni einejährliche -Abschlagszahlung auf Basis der ermittelten Kosten des'
Vorjahres. Das Landesamt übersendet die Schlussrechnung innerhalb des ` .
1. Quartals des folgenden Jahres. Eine sich daraus ergebende Nachzahlung oder
Erstattung ist innerhalb ven zwei Monaten nach Übersendung derßchlussrechnung
vorzunehmen. _ ` _ ' '

§4'
1 - _ `

_Diegfür Amtshandlungen des Landesamtes auÀtomrnenden Verwaltungsgebühren,_
die auf Tätigkeiten für das Land 8chleswig«'Holstein beruhen, stehen dem Land
Schleswig-l-lolstein zu.. r ` i _ ` '

A - Artikel 2 ~

_ . §1. ~

Änderungen von Bezeichnungen der in Artikel §§ 1 und 2 genannten Behörden ha-
- ben keine Auswirkung auf die Gültigkeit dieses Abkommens. _ L _ _

. §2 __

K Dieses Abkommen tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2009 in Kraft. Es kann mit einer _
.Ã Frist von sechs Monaten zum Ende eines Jahres gekündigt Werden.. ' - _

Kiel, den 24'.. /(.2 0.,? i . `Hannover,den 22, - -

Ftir das Land Schles-Wig~Holstein „ _ _ Für das Land' Niedersachsen _
Fürden Minisierprasid-enten des Landes ¬ . Fürden Niedersächsischen
Schleswig-HoIstei.n_ _ i ~Ministerpräsidenten -- '
Ministerium fürwissenscbaft Wirtschaft und - Niedersächsisches Ministerium
Verkehrdes Landes leswıg olsteın fur,„Wırtschaft Arb_,e und Verkehr
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